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GRUNDGESETZ 

Artikel 7 Grundgesetz 
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. 
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am 
Religionsunterricht zu bestimmen. 
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen 
ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen 
seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
 

          
 
Artikel 4 Grundgesetz 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses sind unverletzlich. 
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.  
 

           
 
 

BAYERISCHE VERFASSUNG 
 

Artikel 131 Oberste Bildungsziele 
(1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter 
bilden. 
(2) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der 
Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, 
Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und 
Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. 
(3) Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum 
deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung zu erziehen. 
 
Artikel 135 Christlicher Charakter der Volksschulen 
Die öffentlichen Volksschulen sind gemeinsame Schulen für alle volksschulpflichtigen Kinder. In ihnen 
werden die Schüler nach den Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen. 
Das Nähere bestimmt das Volksschulgesetz. 
 

        
 
Artikel 136 Achtung religiöser Empfindungen; Gewährleistung des Religionsunterrichts 
(1) An allen Schulen sind beim Unterricht die religiösen Empfindungen aller zu achten. 
(2) Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach aller Volksschulen, Berufsschulen, mittleren und 
höheren Lehranstalten. Er wird erteilt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden 
Religionsgemeinschaft. 
(3) Kein Lehrer kann gezwungen oder gehindert werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
(4) Die Lehrer bedürfen der Bevollmächtigung durch die Religionsgemeinschaften zur Erteilung des 
Religionsunterrichts. 
(5) Die erforderlichen Schulräume sind zur Verfügung zu stellen. 
 
Artikel 137 Freie Teilnahme am Religionsunterricht 

Das Böckenförde-Zitat 
„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht 
garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, 
eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich 
die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen 
Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert.“ 
    – Ernst-Wolfgang Böckenförde: „Staat, Gesellschaft, Freiheit“ 1976 (S. 60) 

Gemeinsame konfessions-übergreifende Bestimmung der „Grundsätze der christlichen 
Bekenntnisse“ durch katholische und evangelische Kirche in Bayern von 1988: 
„Leitsätze für den Unterricht und die Erziehung nach gemeinsamen Grundsätzen der 
christlichen Bekenntnisse an Grund-, Haupt- und Förderschulen“ 

Stellungnahme des Rates der EKD vom 7. Juli 1971 zu den „Grundsätze[n] der 
Religionsgemeinschaften nach evangelischem Verständnis“ 



(1) Die Teilnahme am Religionsunterricht und an kirchlichen Handlungen und Feierlichkeiten bleibt der 
Willenserklärung der Erziehungsberechtigten, vom vollendeten 18. Lebensjahr ab der 
Willenserklärung der Schüler überlassen. 
(2) Für Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, ist ein Unterricht über die allgemein 
anerkannten Grundsätze der Sittlichkeit einzurichten. 
 

BAYERISCHES ERZIEHUNGS- UND UNTERRICHTSGESETZ 

Art. 1 Bildungs- und Erziehungsauftrag 
(1) 1 Die Schulen haben den in der Verfassung verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrag zu 
verwirklichen. 2 Sie sollen Wissen und Können vermitteln sowie Geist und Körper, Herz und Charakter 
bilden. 3 Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung, vor der 
Würde des Menschen und vor der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Selbstbeherrschung, 
Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles 
Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. 4 Die Schülerinnen 
und Schüler sind im Geist der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen 
Volk und im Sinn der Völkerversöhnung zu erziehen. 
(2) Bei der Erfüllung ihres Auftrags haben die Schulen das verfassungsmäßige Recht der Eltern auf 
Erziehung ihrer Kinder zu achten. 
 
Art. 7 Die Grundschule und die Hauptschule (Volksschulen) 
(1) Volksschulen sind Grundschulen und Hauptschulen. 
(2) 1 In den Volksschulen werden die Schülerinnen und Schüler nach den gemeinsamen Grundsätzen 
der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen. 2 In Klassen mit Schülerinnen und Schülern 
gleichen Bekenntnisses wird darüber hinaus den besonderen Grundsätzen dieses Bekenntnisses 
Rechnung getragen. 
(3) 1 Angesichts der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns wird in jedem Klassenraum ein 
Kreuz angebracht. 2 Damit kommt der Wille zum Ausdruck, die obersten Bildungsziele der Verfassung 
auf der Grundlage christlicher und abendländischer Werte unter Wahrung der Glaubensfreiheit zu 
verwirklichen. 3 Wird der Anbringung des Kreuzes aus ernsthaften und einsehbaren Gründen des 
Glaubens oder der Weltanschauung durch die Erziehungsberechtigten widersprochen, versucht die 
Schulleiterin bzw. der Schulleiter eine gütliche Einigung. 4 Gelingt eine Einigung nicht, hat sie bzw. er 
nach Unterrichtung des Schulamts für den Einzelfall eine Regelung zu treffen, welche die 
Glaubensfreiheit des Widersprechenden achtet und die religiösen und weltanschaulichen 
Überzeugungen aller in der Klasse Betroffenen zu einem gerechten Ausgleich bringt; dabei ist auch 
der Wille der Mehrheit, soweit möglich, zu berücksichtigen. 
 
Art. 46 Religionsunterricht 
(1) 1 Der Religionsunterricht ist an den Volksschulen, Realschulen, Gymnasien, Förderschulen, 
Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, Fachoberschulen, Berufsoberschulen, an sonstigen Schulen nach 
Maßgabe der Schulordnung, ordentliches Lehrfach (Pflichtfach). 2 Er wird nach Bekenntnissen 
getrennt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Kirche oder 
Religionsgemeinschaft erteilt. 
(2) 1 Lehrkräfte bedürfen zur Erteilung des Religionsunterrichts der Bevollmächtigung durch die 
betreffende Kirche oder Religionsgemeinschaft. 2 Keine Lehrkraft darf gegen ihren Willen verpflichtet 
werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
(3) An den Volksschulen und Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung können die von den 
Kirchen und Religionsgemeinschaften bestellten Lehrkräfte für den Religionsunterricht den gesamten 
Religionsunterricht erteilen. 
(4) 1 Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, ihre Kinder vom Religionsunterricht abzumelden. 
2 Nach Vollendung des 18. Lebensjahres steht dieses Recht den Schülerinnen und Schülern selbst zu. 
3 Das Nähere über Teilnahme und Abmeldung regelt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
durch Rechtsverordnung. 
 
– – 
Anmerkung zur „Religionsmündigkeit“ 
 
In Deutschland ist die Religionsmündigkeit im nach wie vor gültigen „Gesetz über die religiöse 
Kindererziehung“ vom 15. Juli 1921 geregelt. Bereits ab Vollendung des 10. Lebensjahres ist das Kind 
zu hören, wenn es in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen werden soll. Ab Vollendung des 
12. Lebensjahres darf ein Kind nicht mehr gegen seinen Willen in einem anderen Bekenntnis als 
bisher erzogen werden. Ab Vollendung des 14. Lebensjahres wird in Deutschland eine 
uneingeschränkte Religionsmündigkeit erworben. 


